
 
Gebühren (Gültigkeit vom 1.1.2022 bis 31.12.2024)  

 
Jahreskarte Erwachsene € 20,00 
Jahreskarte Kinder (bis 14 Jahre) € 0,00  
Jahreskarte Jugendliche € 10,00 
Familienjahreskarte (2 Erw. + Kinder bis 18 J.) € 24,00 
Versäumnisgebühr/Tag/Medium € 0,10 
3-Monatskarte € 7,00 
Kopie s/w A4 € 0,15 
Kopie s/w A3 €  0,25 
Reservierungsgebühr € 0,50 
Verlust der Jahreskarte € 2,00 

 

Haftung/Sonstiges 

 
Kinder sind während des Aufenthaltes in der Bibliothek von den 
Erziehungsberechtigten zu beaufsichtigen. 
Für mitgebrachte Gegenstände, insbesondere Garderobe wird keine Haftung 
übernommen. In der Bibliothek besteht Rauchverbot, Getränke und Essen sind 
nicht erlaubt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Leseordnung Bibliothek Rankweil  
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Öffnungszeiten 
 
Montag     08.00 bis 11.00 Uhr 15.00 bis 19.00 Uhr 
Dienstag       15.00 bis 19.00 Uhr 
Mittwoch    08.00 bis 11.00 Uhr 15.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 bis 11.00 Uhr 
Freitag           15.00 bis 18.00 Uhr 

 
Kontakt  
 
Bibliothek Rankweil  
Bahnhofstraße 16  
6830 Rankweil  
05522 / 405 5211  
bibliothek@rankweil.at  
 
 
 



Anmeldung 

 
Die Einschreibung in die Bibliothek Rankweil erfolgt persönlich unter Vorlage eines 
Lichtbildausweises und eines Adressennachweises. 
 
Der/die Benützer/in erkennt durch seine Unterschrift die Leseordnung der 
Bibliothek an und erhält eine Jahreskarte gegen Entrichtung der Gebühr.  
Der Leserausweis (Jahreskarte) gilt ein Jahr ab Ausstellung und ist nicht 
übertragbar; der Verlust ist unverzüglich zu melden. Kinder unter 14 Jahren haben 
die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten nachzuweisen. 
Wohnungs- und Namensänderungen sind der Bibliothek sofort bekannt zu geben. 
 
Entlehnungen 

 
Gegen Vorlage der gültigen Jahreskarte können Bücher, Zeitschriften und andere 
vorhandene Medien zur persönlichen Verwendung ausgeliehen werden.  
 
Der/die Leser/in verpflichtet sich, die ausgeliehenen Medien vor Mitnahme 
verbuchen zu lassen. Entlehnt werden können bis zu 10 Bücher und 10 andere 
Medien wie Zeitschriften, Hörspiele, DVDs, CDs oder Spiele (davon max. 3 Tonies). 
 

Entlehnungsdauer 
Bücher: 4 Wochen 
 
Hörbücher, Spiele, Zeitschriften,  
DVDs: 2 Wochen 
 
Tonies: 2 Wochen 
 
Eine Verlängerung der Entlehnfrist ist bei nicht vorbestellten Medien möglich.  
Persönlich und telefonisch zu den Öffnungszeiten, per Mail oder online über den 
Biblioweb-Zugang www.biblioweb.at/rankweil. Verlängerungen müssen rechtzeitig, 
spätestens am Tag des Rückgabedatums erfolgen. 
 

Bereits entlehnte Medien können auch online über den Biblioweb-Zugang 
reserviert werden (die Medien stehen 2 Wochen zur Abholung bereit). 

 
 

Bei Verlust oder Beschädigung eines Mediums wird eine Ersatzleistung 
eingehoben. Bitte beschädigte Medien melden, nicht selbst reparieren.  
Entlehnte Medien dürfen nicht weitergegeben werden. Urheberrechtliche 
Bestimmungen sind einzuhalten. 
 
Rückgabe 
Alle Medien können während der Öffnungszeiten in der Bibliothek zurückgegeben 
werden. Außerhalb der Öffnungszeiten können Bücher, Zeitschriften, DVDs und 
CDs auch beim Medieneinwurf eingeworfen/zurückgegeben werden.  
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Datenschutz 

 
Der/die Benützer/in nimmt zur Kenntnis, dass die in Zusammenhang mit der 
Zulassung zur Benützung der Bibliothek und Entlehnung von Medien erfassten 
Daten automationsunterstützt erfasst und verwaltet werden dürfen. Dies 
geschieht unter strenger Beachtung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Die Benutzerstammdaten (Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, 
Telefonnummer, E-Mailadresse,) werden elektronisch gespeichert. 
Name und Anschrift von entleihenden Benützer/innen werden anderen 
Benutzer/innen nur mit deren schriftlichem Einverständnis weitergegeben. 
 
Der/die Benützer/in stimmt der Übermittlung von Nachrichten im elektronischen 
Weg zu. Diese gelten somit als zugestellt. 

 


